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In der Doha-Runde nehmen die Agrarverhandlungen eine zentrale Stellung ein. Denn, Landwirtschaft gilt als das Paradebeispiel für ungerechte Welthandelsstrukturen, stellt für viele Menschen insbeson​dere im Süden eine Lebens- und Einkommensgrundlage dar, ist zentral für die nachhaltige Sicherung von genetischen Ressourcen und biologischer Vielfalt, generiert für viele Entwicklungsländer einen Großteil ihrer Exporteinnahmen, gilt in den Augen von Liberalisierungsbefürwortern als die letzte Bastion des Protektionismus, ist wie kein anderer Wirtschaftsbereich verknüpft mit Kultur und Tradition, erzeugt Lebensmittel, die Grundlage menschlichen Lebens sind und schlußendlich ist seine sozial- und naturverträgliche Entwicklung der Schlüssel für die globale Bekämpfung von Armut und Hunger. Die Agrarverhandlungen in der WTO sind im Grunde ein Spiegel dieser komplexen und kontroversen Agrardebatte. Darüber hinaus wird aus der Sicht der Entwicklungsländer nur ein akzeptabler Vorschlag für die Agrarverhandlungen zu entsprechenden Liberalisierungszugestän​dnissen bei Industriegütern und Dienstleistungen führen.

Das Doha Mandat im Bereich der Landwirtschaft

Das Doha-Mandat bildet die Grundlage und gibt die Richtung für die Agrarverhandlungen vor. Dem langfristigen Ziel eines „fairen und marktorientierten Agrarhandelssystem“ wollen die WTO-Mitglieder näher kommen, indem sie 1) den Marktzugang substantiell verbessern, 2) alle Formen von Exportsubventionen reduzieren und auslaufen lassen und 3) substantiell die handelsverzerrende interne Unterstützung reduzieren. Dabei soll die Sonder- und Vorzugsbehandlung für Entwicklungsländer integraler Bestandteil aller Verhandlungsaspekte sein, um ihnen die Berücksichtigung ihrer Entwicklungsbedürfnisse inkl. Ernährungssicherheit und ländliche Entwicklung zu ermöglichen. Nicht-handelsbezogene Anliegen sollen ebenso im Rahmen der Verhandlungen einbezogen werden.

Das Verhandlungsmandat von Doha beschränkt sich bei der Landwirtschaft aber nicht nur auf die Verhandlungen eines neuen Agrarabkommens, es betrifft darüber hinaus die Verhandlungen bei Implementierungsfragen, die Diskussionen des Ausschusses für Handel & Entwicklung und des Ausschusses für Handel & Umwelt sowie die Entscheidungen zum „Waiver“ für die EU-AKP-Partnerschaftsabkommen und zum EU-Übergangsregime für Bananenimporte.

Das Doha Mandat legt einen Zeitrahmen für die Agrarverhandlungen fest. Bis zum 31. März 2003 sollte ein sog. „Modalitätenpapier“ vorliegen, das u.a. genau festlegt, um wieviel Prozent welche Sub​ventionen und Zölle reduziert werden sollen. Wenn dieses Modalitätenpapier verabschiedet ist, können die Mitglieder der WTO anfangen, ihre Länderlisten fertig zu stellen, in denen sie Produkt für Produkt und Subvention für Subvention das Ausgangsniveau und das Endniveau nach Umsetzung der Reduktion festschreiben. Diese Länderlisten sind dann Teil des Agrarabkommens.

Von Doha nach Cancún

Das Endresultat der Uruguay Runde stellt gleichzeitig den Startpunkt für die laufenden Agrarverhand​lungen in der Doha Runde dar: ein unausgewogenes Agrarabkommen zu Lasten der Entwicklungs​länder. Das Agrarabkommen ist so ausgestaltet, dass es den Industrieländern weiter den Schutz und die Unterstützung ihrer Landwirtschaft gewährleistet, während der Spielraum bei den von Entwicklungsländern eingesetzten Instrumenten weiter eingeengt wurde (u.a. Verbot von Mengenbe​schränkungen, Reduzierung von Preisstützung).

So war denn auch das Ziel der Entwicklungsländer diese Unausgewogenheiten auszugleichen. Viele von ihnen – Gruppe der Gleichgesinnten, LDCs, Afrikanische Gruppe - forderten einen real verbesserten Marktzugang, einen Abbau der handelsverzerrenden Subventionen und eine Abschaffung der Exportsubventionen im Norden sowie eine Reihe von Sonderregeln, die Entwicklungsländern den Schutz der Grundnahrungsmittelproduktion, die Förderung der Ernährungssicherheit und den Erhalt von Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum ermöglichen (siehe auch „Development Box“).

Den offensiven Interessen der Entwicklungsländer bei der Marktöffnung und dem Abbau der handelsverzerrenden Subventionen standen die Interessen der „Freunde der Multifunktionalität“ – u.a. EU, Japan, Schweiz, Südkorea - entgegen, die als Ziel die weitestgehende Beibehaltung des Status Quo verfolgten und eine stärkere Berücksichtigung von nicht-handelsbezogenen Anliegen in den Vordergrund stellten.

Am offensivsten mit Blick auf die Liberalisierung der Agrarmärkte sind die Forderungen der Cairns Gruppe – u.a. Australien, Brasilien, Indonesien, Philippinen – die eine weitgehende Liberalisierung der Agrarmärkte in Nord und Süd forderten. Dies führte im Herbst 2002 zu Spannungen innerhalb der Gruppe v.a. beim Thema Marktzugang. Denn Länder wie Indonesien und Philippinen forderten eine Beschränkung der Liberalisierung für einige Grundnahrungsmittel.

Tabelle 1:
Grobe Darstellung der wesentlichen Verhandlungsparteien
 und ihrer Interessenschwerpunkte in verschiedenen Verhandlungsphasen

Interessen: Schwerpkte.
Doha
Vor Cancún
In Cancún
Nach Cancún

Ausnahme-regeln f. EL
Freunde der Development Box (später Gruppe der Gleichgesinnten), Afrikanische Gruppe
Allianz von SP und SSM, Afrikanische Uni​on, LDCs
G-33 (Teile d. G-20)

G-90 (LDCs, AKP Afrikanische Union,)
G-33

G-90 (jetzt wieder getrennt: LDC, AU, AKP)

Defensive Interessen
Freunde der Multifunktio​nalität, EU
Freunde der Multifunk​tionalität, EU (Koalition mit Indien)
G-10
G-10, EU (Koalition mit Indien), AKP

Defensiv + Offensiv


EU, USA


Offensive Interessen
Cairns-Gruppe, USA
Cairns-Gruppe, USA
G-20 (insbes. Brasi​lien, Indien!), Cairns (untergeordnete Rolle)
G-20, Cairns-Grup​pe, USA

Die beiden Konzepte, die je aus Nord und Süd-Perspektive die Anliegen nachhaltiger ländlicher Entwicklung in den Vordergrund stellten, sind die sog. „Development Box“ und das Konzept der „Multifunktionalität“ der Landwirtschaft. 

Der Vorschlag für eine „Development Box“ wurde im Juni 2000 bei den ante-Doha Agrarver​handlungen von einer Gruppe von 11 Entwicklungsländern erstmalig vorgestellt mit dem Ziel, Entwicklungsanliegen – Ernährungssicherheit, Existenzsicherung von Kleinbauern, ländliche Ent​wicklung - stärker im Agrarabkommen zu verankern. Auch in Doha kam dieser Vorschlag auf die Tagesordnung, wurde aber nicht in der Ministererklärung aufgenommen. Der letzte offensive Vorschlag kam Ende 2002 von der „Gruppe der Gleichgesinnten“, der als der Weitestgehende zur „Development Box“ angesehen wird. Zu den Forderungen zählten u.a.:

· die Ausnahme von bestimmten Agrarprodukten von weiteren Zollsenkungen

· die Möglichkeit, niedrig gebundene Zölle für Grundnahrungsmittel anzuheben

· das Recht einen Zusatzzoll auf subventionierte Agrarimporte zu erheben

· das Recht, einen speziellen Schutzmechanismus (SSM) für alle Agrarprodukte in Anspruch zu nehmen

· keine Ausweitung der Zollquoten

· Ausnahmen für produktspezifische Subventionen

· Einführung einer neuen Kategorie „Armutsbekämfpung, ländliche Entwicklung, Ernährungs​sicherung, Diversifizierung der Landwirtschaft, Beschäftigungsförderung“ in der Grünen Box.

Zum letzten Mal findet sich der Begriff der „Development“ Box im Übersichtspapier von Harbinson (Dezember 2002) in einem offiziellen Dokument.

Das Konzept der „Multifunktionalität“ beruht auf der grundlegenden Feststellung, dass die Landwirtschaft nicht Lebensmittel sondern auch andere „öffentliche Güter“ bereit stellt wie z.B. Umweltschutz, ländliche Entwicklung, Ernährungssicherheit. Um diesen Anliegen auch in Zukunft Rechnung tragen zu können, wollten die „Freunde der Multifunktionalität“ einer Reduzierung der handelsverzerrenden Unterstützung nur dann zustimmen, wenn die „Blaue Box“ erhalten und der Spielraum der Grünen Box ausgeweitet werden würde. Konkret forderten sie, „Direktzahlungen zur Kompensation von Extra-Kosten resultierend aus höheren Produktionsstandards“ zu erlauben. Dies war für die Cairns-Gruppe unannehmbar. Sie warfen den Ländern vor, einen „versteckten Protektio​nismus“ zu betreiben. Die Verhandlungen kamen so nicht weiter voran. Auch hatte die EU bis Ende 2002 noch keinen Verhandlungsvorschlag vorgelegt.

Tabelle 2: Länderkoalitionen in den Agrarverhandlungen seit Doha

Freunde der Development Box
Kuba, Dominikanische Republik, Honduras, Pakistan, Haiti, Nikaragua, Kenia, Uganda, Simbabwe, Sri Lanka, El Salvador, Peru, Senegal, Nigeria

Freunde der Multifunktionalität
EU, Japan, Schweiz, Norwegen, Südkorea, Mauritius (MF6)

G10 (9 Mitgl.)
Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Mauritius, Norwegen, Schweiz, Südkorea und Taiwan.

G20

(21 Mitglieder)
Ägypten, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Guatemala, Indien, Indonesien, Kuba, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Simbabwe, Südafrika, Thailand, Tansania, Uruguay und Venezuela.

G33

(44 Mitglieder)
Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, China, Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Jamaika, Kenia, Kongo, Kuba, Madagaskar, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Sambia, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-Korea, Surinam, Tansania, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda und Venezuela.

LDCs

(32 Mitglieder)
32 der 50 LDCs sind WTO-Mitglieder: Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kambodscha, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maldiven, Mali, Mauretanien, Mozambik, Myanmar, Nepal , Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Salomon Inseln, Tansania, Togo, Uganda, Sambia

AKP

(56 Mitglieder)
56 der insgesamt 79 Afrikanischen, Karibischen und Pazifischen Länder sind Mitglieder der WTO: Angola, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Elfenbeinküste, Kuba, Demokratische Republik Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanische Republik, Fiji, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Neu Guinea, Ruanda, St.Kitts und Nevis, St.Lucia, St Vincent und die Grenadien, Senegal, Sierra Leone, Salomon Inseln,, Südafrika, Surinam, Swaziland, Tansania, Togo, Trinidad und Tobago, Uganda, Sambia, Simbabwe

Cairns Gruppe

(18 Mitglieder)
Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Fidschi, Guatemala, Indonesien, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Philippinen, Südafrika, Thailand und Uruguay.

G90

(64 Mitglieder)
Die G90 umfaßt 64 WTO-Mitglieder aus drei verschiedenen Gruppen: der Afrikanischen Gruppe, den AKP-Staaten und den LDCs. 

RAMs

(6 Mitglieder)
Länder, die jüngst der WTO beigetreten sind: Albanien, Kroatien, Georgien, Jordanien, Moldawien und Oman

FIPS/Neue Quad 
Five Interested Parties: Australien, Brasilien, EU, Indien und USA

Neue Quad: EU, USA, Brasilien, Indien

Im Dezember 2002 hat Harbinson, der damalige Vorsitzende des Agrarauschusses, in einem Übersichtspapier (TN/AG/6 vom 18.12.2002) umfassend alle bis dato in die Verhandlung eingebrachten Verhandlungsvorschläge aufgeführt. Auffällig ist, dass all jene Vorschläge (siehe Liste nächste Seite) nicht Eingang in offizielle Papiere gefunden haben, die entweder die Struktur des Agrarabkommens ändern würden oder die Liberalisierungsphilosophie der WTO in Frage stellen.

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungssituation zwischen US/Cairns und „Multifunktionalisten“ einerseits und „Entwicklungsprotagonisten“ andererseits konnte der Versuch von Harbinson, im Früh​jahr 2003 ein Konsenspapier für die Modalitäten zu erarbeiten, nur scheitern. Er wurde von allen Seiten abgelehnt. Somit konnte die Deadline vom 31.3.2003, die in der Doha-Erklärung festgelegt wurde, nicht eingehalten werden. 

Liste von Entwicklungsländer-Vorschlägen, die nicht mehr auf der Verhandlungsagenda sind:

· Positiv-Liste d.h. Liste von Produkten, für die Reduktionsverpflichtungen gelten

· Anheben von niedrig gebundenen Zölle

· Beginn der Implementierungsperiode für EL, wenn substantieller Abbau von handelsver​zerrenden Subventionen und Abschaffung von Exportsubventionen

· Balancing Mechanismus d.h. Erhebung eines Zolles äquivalent zur Höhe der handelsverzerrenden Subventionen und Exportsubventionen 

· Änderung der Box-Struktur: z.B. nur eine Box mit handelsverzerrenden Subventionen und eine Grüne Box

· Ausgleichszölle beim Import von subventionierten Produkten ohne Nachweis der Schädigung oder eines kausalen Zusammenhangs.

· Abschaffung von §5,6,7,11 der Grünen Box

Beim Treffen des „Verhandlungskomitees“ im Juli 2003 berichtete Harbinson angesichts des Verhandlungsstillstands, dass zunächst eine Einigung über die Zollreduktionsformel hergestellt werden müsse: es gebe jeweils eine starke Unterstützung für eine Uruguay Formel – d.h. durchschnittliche, eher geringe Reduzierung - und eine Schweizer Formel – d.h. starke Senkung hoher Zölle mit Harmonisierung des Zollniveaus. Ebenso bestand eine weitgehende Uneinigkeit bei den speziellen Produkten (SP) und dem speziellen Schutzmechanismus (SSM) für Entwicklungsländer, die einzigen Elemente, die von der „Development Box“ übrig geblieben waren. 

Als SPs werden jene Agrarprodukte bezeichnet, die aus Gründen der Ernährungssicherheit, Existenzsicherung von Kleinbauern und ländlichen Entwicklung komplett von der Zollsenkung ausgenommen werden sollen, während der SSM die Möglichkeit eröffnen würde, einen Zusatzzoll bei steigenden Importen oder fallenden Importpreisen zu erheben. Die Verankerung von SPs im neuen Agrarabkommen wurde insbesondere von lateinamerikanischen Cairns-Mitgliedern grundsätzlich in Frage gestellt. Zudem machten sie deutlich, dass eine weitgehende Liberalisierung die grundlegende Voraussetzung für die Berücksichtigung dieser Instrumente sei.

Die Wendezeit: ein EU/US-Vorschlag mit Folgen

Am 13. August 2003 legten die EU und USA einen gemeinsamen Verhandlungsvorschlag vor, den Harbinson als Verhandlungsgrundlage mit nach Cancún nehmen wollte. Daraufhin reagierte eine Gruppe von 17 Entwicklungsländern (G-17, spätere G-20)- u.a. Indien, Brasilien, China, Südafrika, Mexiko - mit einem Gegenvorschlag. Die Gründung der G-20 markierte einen Wendepunkt in den Agrarverhandlungen, der eine zunehmende Geschlossenheit der Entwicklungsländer und ein Organi​sieren in Koalitionen vor und in Cancún nach sich zog: „Allianz der SP und SSM“ (später G-33), G-90 (Koalition aus LDCs, AKP, Afrikanische Union). Seitdem hat sich das bestehende Machtun​gleichgewicht zugunsten der Entwicklungsländer verschoben.

Nach dem Scheitern und dem „blame game“ gerichtet an die G-20 nach Cancún kam erst wieder mit dem Brief von den EU-Kommissaren Lamy und Fischler am 9. Mai 2004 eine neue Dynamik in die Verhandlungen. Ihr Angebot: die Abschaffung der Exportsubventionen und eine „Round for Free“ für die G-90 Länder. Während der Schritt bei den Exportsubventionen von den WTO-Mitgliedern positiv aufgenommen wurde, hagelte es Kritik aus den eigenen Reihen, u.a. von Frankreich, Polen, Ungarn und Irland. Denn die EU-Kommission hatte den Vorschlag nicht vorher abgestimmt, ein weiterer Beleg für ihre häufig intransparente und undemokratische Verhandlungsführung.

Das „Round for Free“- Angebot für die G-90 war der Versuch, die Entwicklungsländer zu spalten und damit die Verhandlungsposition der G-20 zu schwächen. Letztendlich ohne Erfolg. Die G-90 ging nicht auf diesen Vorschlag ein. Zumal das scheinbar „großzügige“ Angebot keins war. Denn über die Einführung einer neuen Kategorie von Entwicklungsländern kann die EU genauso wenig allein entscheiden, wie über die Ausweitung der EBA-Initiative und ihre Verankerung im Agrarabkommen. Die Zusicherung eines zoll- und quotenfreien Marktzugangs ist als „Trostpflaster“ für die von der Präferenzerosion betroffenen LDCs und AKP-Länder gedacht, die bei einer Liberalisierung nur verlieren können. Zudem sollten die G-90-Länder „nur“ die Zollbindung ihrer Agrar- und Industriegüter auf ein angemessenes Niveau anheben. Implizit hieße das, die angewandten Zölle auf ihrem niedrigen Niveau festzuschreiben. Dazu steht im Art. XXVIIIbis GATT geschrieben: „Die Bindung niedriger Zölle [...] gilt grundsätzlich als ein Zugeständnis, das der Herabsetzung hoher Zölle gleichwertig ist“. Auch gilt es zu bedenken, dass die EU sich noch über die EPA-Verhandlungen den Marktzugang in diesen Ländern sichern kann.

Letztendlich erwies sich die Einbeziehung von Brasilien und Indien in die informelle Verhand​lungsgruppe „Five interested parties“ (FIPS) – Indien, Brasilien, EU, USA; Australien - als die „erfolgreichere“ Strategie. Ohne FIPS wäre die Verabschiedung des sog. Juli-Pakets am 1. August 2004 seitens des Allgemeinen Rates undenkbar gewesen. Die Verhandlungsposition der G-20 wurde geschwächt, die Schlüsselanliegen von Brasilien (Ende der Exportsubventionen) und Indien (keine Schweizer Formel) aufgegriffen und ihre weitestgehende Isolierung vom Rest der Entwicklungsländer erreicht. Auch wenn ihre beiden Teilerfolge für sich genommen ohne Zweifel positiv zu bewerten sind, so blieb die G-20 weit hinter ihren eigenen ursprünglichen Forderungen zurück. Angesichts der ausdifferenzierten Koalitionen im Agrarbereich ist es zudem aus Demokratiesicht sehr kritisch zu beurteilen, dass kein Vertreter der G-33, der G-10 und der G-90 mit am Verhandlungstisch saß. Insbe​sondere die G-10 kritisierte denn auch diese Form der „Exklusiv-Verhandlungen“.

Die Zeit nach dem Juli-Paket war geprägt von der schwierigen Diskussion um eine Formel, die eine Umrechnung der spezifischen Zölle (z.B. 10ct pro Pfund) in Wertzoll-Äquivalente (wie z.B. 10% des Wertes des importierten Gutes) ermöglicht. Erst die Mini-Ministerkonferenz in Paris vom 3-4. Mai 2005 brachte den Durchbruch. Die Einigung über die Umrechnungsformel war der erste Schritt auf dem Weg zur Entwicklung einer Zollreduktionsformel. Zucker wurde als einziges Produkt von dieser Umrechnungsformel zugunsten von Brasilien ausgenommen. 

Der verabschiedete Formelansatz wird zu höheren Zöllen bei Rohstoffen als bei weiterverarbeiteten Produkten führen. Auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien des Juli-Pakets für die Zollreduktion sollen die höheren Wertzölle dann stärker reduziert werden. Die Mini-Ministerkonferenz in Dalian/China vom 7.-8. Juli 2005 brachte dann eine Annäherung bei Formelstruktur für die Zollsenkung. Die EU signalisierte Bereitschaft, den Vorschlag der G-20 anzunehmen, der 5 Zollbänder für die Industrieländer und 4 Zollbänder für die Entwicklungsländer vorsah.

Zielbahnhof Hong Kong: Mit Volldampf auf dem Weg der Liberalisierung

Mit dem Beginn der Mini-Ministerkonferenz in Zürich vom 10.-12. Oktober 2005 gewinnen die Agrarverhandlungen an Fahrt. Die USA legten am 10. Oktober einen Verhandlungsvorschlag vor, die EU am 11. Oktober. Es folgten dann schnell aufeinander eine Reihe von Vorschlägen zu einzelnen Verhandlungspunkten von der G-20 und der G-33. 

Interne Stützung

Tabelle 3: Vorschläge der EU und der G-20 für die Reduzierung der handelsverzerrenden Unterstützung

EU-Vorschlag
EU (Mrd €)
US (Mrd. $)
G-20-Vorschlag
EU (Mrd €)
US (Mrd$)

Uruguay-End-AMS
67,2
19,1
Uruguay-End-AMS
67,2
19,1

AMS nach Reduktion: 70%EU, 60%US
20,2
7,6
AMS nach Reduktion: 83%EU, 70%US
11,4
5,7

Schätzung post 2003/EU1 Notifizierung US 2001/02
16,3
14,4
Schätzung post 2003/EU1 Notifizierung US 2001/02
16,3
14,4

Erforderliche Änderung
+ 3,9
- 6,8
Erforderliche Änderung
-4,9
-8,7

1 Schätzungen Oxfam

Anmerkung: Der US-Vorschlag sieht eine 83% Reduktion (siehe G-20-Vorschlag) für die EU und eine 60% für die USA (siehe EU-Vorschlag) vor.

Während sowohl die EU als auch die USA ihr Angebot als ein „weitgehendes“ Zugeständnis preisen, werden ihre Angebote von der G-20 als unzureichend und von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Mogelpackung kritisiert. Die EU und USA schieben Subventionen von der gelben in die blaue und von der blauen in die grüne Box. Sie betreiben damit nichts anderes als „kreative Buchführung“. Der notwendige Abbau von Dumping findet so aber nicht statt.

Aber auch aus den Ländern selbst verlautete Kritik. In den USA hat der Vorsitzende des Agrarauschusses des Senats, Chambliss, jegliche Kürzung der anti-zyklischen Zahlungen der neuen blauen Box abgelehnt. Auch die „American Farm Bureau Federation“ verlautete, dass maximal eine 50% Kürzung machbar sei. Im Falle der EU hielt Frankreich der EU-Kommission vor, ihr Verhand​lungsmandat zu überschreiten. Bereits Anfang Oktober hatten 14 Mitgliedsstaaten, darunter Frankreich, Österreich, Belgien, Irland, Italien, Griechenland, Polen und Ungarn, die Verhandlungs​führung der EU-Kommission kritisiert. Ein Sonderministertreffen am 18. Oktober unterstützte Mandelson aber mehrheitlich.

Die USA und EU sind ihren Notifzierungs-Verpflichtungen in der WTO seit Anfang 2000 nicht mehr nachgekommen. Entsprechend liegen keine aktuellen Zahlen für die Verteilung ihrer Subventionen gemäß den verschiedenen Kategorien des Agrarabkommens vor. So wurde die US Farm Bill 2002 eingeführt, die Luxemburger Beschlüsse im Falle der EU im Juni 2003 abgesegnet. Dennoch ist auf der Grundlage von Schätzungen offensichtlich, dass sowohl für die EU als auch die USA keine bzw. geringe effektive Reduzierung der handelsverzerrenden Subventionen erfolgt. Im Falle der USA wird dies möglich, indem sie ca. 7 Mrd US$ von der gelben in die neue blaue Box verschieben. Völlig inakzeptabel ist ebenso der Vorschlag der USA, die Nahrungsmittelhilfe nur in Form von Hilfslieferungen (anstelle von Geldern für den lokalen/regionalen Einkauf von Lebensmitteln) zu akzeptieren und eine Friedensklausel für die Grüne Box einzurichten.

Marktzugang in den Industrieländern

Besonders harte Kritik an der Zollreduktionsformel der EU übten Australien und Neuseeland. Im Gegensatz zu den 90% der USA, bietet die EU im höchsten Band eine maximale Reduktion von 50% an. Angesichts der Kritik erhöhte die EU am 28. Oktober ihr Angebot bei der durchschnittlichen Zollreduzierung von knapp 36% auf rund 40%. Doch die Kritik bricht nicht ab. Während Frankreich ein Veto androht, falls weitere Zugeständnisse gemacht werden, wird das EU-Angebot nach wie vor von den USA (unterstützt von Agtrade, 100 US-Agrarverbände) und Brasilien als unzureichend abgelehnt. Gleichzeitig geht der G-10 und den AKP-Staaten das Angebot bei der Zollsenkung viel zu weit.

Tabelle 4: Vorschläge für die Zollreduktionsformel für Industrieländer

EU (28.10)
USA (10.10)
G-20 (12.10)

Band
Reduktion
Band
Reduktion
Band
Reduktion

0-30
35% (20-45%)
0-20
55-65%
0-20
45%

30-60
45%
20-40
65-75%
20-50
55%

60-90
50%
40-60
75-85%
50-75
65%

> 90
60
> 60
90%
> 75%
75%

Obergrenze: 100%
Obergrenze: 75%
Obergrenze: 100%

Sensible Prod.: 8% der Zolllinien
Sensible Prod.: 1% der Zolllinien
Sensible Prod.: 1% der Zolllinien

SSG: weiter f. Rindfleisch, Butter, Geflügel, Früchte/Gemüse, Zucker
SSG: ???
SSG: Abschaffung

Die Beurteilung des EU-Angebots für die bäuerliche Landwirtschaft hierzulande ist schwer abzu​schätzen. Gerade bei den sensiblen Produkten gibt es kein bis wenig „Luft“ zwischen angewandten und gebundenen Zöllen. Die von der EU vorgeschlagene Zollreduzierung könnte dann z.B. bei Milchpulver, Butter, Tomaten und Zucker die Importe erhöhen und die internen Preise drücken. Allerdings kann die geforderte Beibehaltung der speziellen Schutzklausel (SSG) gemäß Art. 5 die negativen Effekte zum Teil abfedern.

Nirgendwo anders als bei der Zollreduktionsformel für Industrieländer liegen die Positionen der Entwicklungsländer so weit auseinander. Denn die von der G-20 und den „alten Cairns-Mitgliedern“ geforderte starke Marköffnung, bedeutet für jene Länder mit einem bevorzugten Marktzugang reale Einkommenseinbußen. Entsprechend haben die AKP-Länder in einem Vorschlag am 21. Oktober gefordert, dass Produkte, die seit langem mit Präferenzen belegt sind, als sensible Produkte notifiziert werden sollen und mit einer moderaten Behandlung versehen werden. Zudem verweisen sie auf den §16 des Harbinson Textes vom 18. März 2003, der eine maximale Beibehaltung der nominellen Präferenzmargen im Rahmen der Umsetzung der Zollreduktionsverpflichtungen und verlängerte Umsetzungsfristen für Präferenz-Produkte vorsieht.

Sonder- und Vorzugsbehandlung

Mit Blick auf die Zollreduktionsformel für Entwicklungsländer und die Schutzinstrumente SP und SSM ist der US-Vorschlag gemäß IATP ein „Desaster“ für die bäuerliche Landwirtschaft, Kleinbauern und Arbeiter/innen in der Ernährungsindustrie weltweit. Er würde in keinster Weise Interesse an den Anliegen der Entwicklungsländer und der G-10 signalisieren. Ebenso verweist die USA auf das Juli-Paket, in dem zwar einerseits der Schutz vor Importfluten mittels SP und SSM zugestanden, gleichzeitig aber ein „bedeutsamer“ verbesserter Marktzugang gefordert wird. Zudem wird die traditionelle 2/3-Verpflichtung für Entwicklungsländer in Frage gestellt. Darüber hinaus schlagen sie zusätzlich sektorale Initiativen und bilaterale Verhandlungen vor, um einen verbesserten Marktzugang für ihre Hauptprodukte in den Schlüsselmärkten sicherzustellen. Anliegen der Ernährungssicherheit, der nachhaltigen ländlichen Entwicklung und der Existenzsicherung von Beschäftigten im ländlichen Raum werden so komplett ignoriert.

Tabelle 5: Vorschläge für die Zollreduktionsformel für Entwicklungsländer
EU (28.10)
USA (10.10)
G-20 (12.10)
AKP (21.10)

Band
Reduktion
Band
Reduktion
Band
Reduktion
Band
Reduktion

0-30
25% (10-40%)
0-20
a-b
0-30
25%
0-50
15%

30-80
30%
20-40
b-c
30-80
30%
50-100
20%

80-130
35%
40-60
c-d
80-130
35%
100-150
25%

> 130
40%
> 60
d-e
> 130
40%
> 150
30%

Obergrenze: 150%
Obergrenze: x%
Obergrenze: 150%
Obergrenze: keine

SP: genannt
SP: ja, aber Zollreduktion!
SP + SSM: integraler Be-standteil v. SND, Zus.-arbeit mit G-33
SP: unterstützt G-33

SSM: nicht genannt
SSM: ja, aber Zollreduk-tion!

SSM: unterstützt G-33

Aber auch der EU-Vorschlag verdeutlicht die altbekannten Vorbehalte der EU gegenüber dem SSM, insbesondere bzgl. des Preistriggers. Er wird gar nicht erst benannt. Zudem wird die EU auf eine Begrenzung von speziellen Produkten drängen.

Tabelle 6: Anzahl der Entwicklungsländer, die ihre angewandten Zölle senken müssen (EU/G-20-, US-Formel)


Geflügel
Zucker
Sorghum
Ölsaaten
Pflanzenöle
Weizen
Reis
Mais
Gesamt

US-Formel
28
24
20
18
20
12
25
20
167

EU/G20-Formel
23
20
17
16
13
11
17
16
133

Quelle: Berechnungen Oxfam.

Immerhin anerkennt die EU jedoch das 2/3-Prinzip bei der Zollreduktion für Entwicklungsländer. Dennoch ist der Vorschlag der EU und der G-20 bzgl. der Zollreduktionsformel aus Sicht bäuerlicher Landwirtschaft und Ernährungssicherheit im Süden viel zu weitgehend.

Oxfam hat berechnet, wie sich die US-Formel und die EU/G-20-Formel bei ausgewählten Produkten auf die angewandten Zölle in rund 60 Ländern auswirkt. Wie aus der Tabelle deutlich wird, werden 28 Entwicklungsländer ihre angewandten Zölle bei Geflügel senken müssen, wenn die US-Formel zur Anwendung kommt, bei Anwendung der EU/G-20-Formel sind es 23 Länder. Legt man hingegen die von der FAO vorgeschlagenen Mindestzollsätze von 40-60% für Grundnahrungsmittel zugrunde, erhöht sich die Zahl der von steigendenden Importen betroffenen Entwicklungsländer noch mehr, bei Geflügel auf 32. Jede substantielle Senkung der angewandten Zölle wird weitere Importsteigerungen mit sich bringen und noch mehr Kleinbauern vom Markt verdrängen.

Die G-33 hat am 12. Oktober einen Vorschlag für die Gestaltung der Kriterien bei SP und Ende Oktober für SSM vorgelegt. Positiv ist insbesondere der neue Vorschlag hervorzuheben, SP für jene Produkte automatisch zuzulassen, die von handelsverzerrender Unterstützung (Exportsubventionen, gelbe und blaue Box) profitieren. Dies würde v.a. SPs ergänzend einbeziehen können, die Konkur​renzprodukte zu Grundnahrungsmitteln in den Entwicklungsländer darstellen, aber selbst nicht im entsprechenden Umfang hergestellt werden (z.B. Weizen als Konkurrenzprodukt zu Reis in Sri Lanka). Abstriche hat die G-33 hingegen in „vorauseilender Anpassung“ leider bei der Ausgestaltung von SSM gemacht. Mengenbeschränkungen werden nicht mehr erwähnt und anstelle ihrer Anwendbarkeit auf alle Agrarprodukte inkl. SPs wird nur noch die Verhandlung einer Liste von erlaubten Produkten gefordert.

Die dominante Diskussion über die Zollreduktionsformel drängt alle anderen wichtigen Themen in den Hintergrund. So erhalten die Vorschläge der G-33 nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Unterstützung. Es ist bedauerlich, dass sie nicht auf Unterminierung der potentiell positiven Effekte von SP und SSM hinweisen, sofern diesen Ländern mit der Zollreduktionsformel eine weitgehende Zollsenkung abverlangt wird. Zudem stellt die fehlende Vertretung innerhalb der FIPS einmal mehr einen erheblichen Nachteil dar. Nicht umsonst hat die G-33 deswegen immer wieder, zuletzt am 13.Oktober, kritisiert, dass sie zu wichtigen Verhandlungstreffen nicht eingeladen werden.

Weiterhin unangemessen berücksichtigt bleibt die Commodity-Frage. Am 3. Juni 2005 hatten die Elfenbeinküste, Kenia, Ruanda, Tansania und Simbabwe erneut einen Vorschlag vorgelegt, nachdem ein früherer Vorschlag vom Juli 2003 keine Beachtung in den Agrarverhandlungen fand. Die Länder fordern eine Diskussion über mögliche spezielle Marktzugangsbestimmungen, Mengenregulierungs​systeme und Preisstabilisierungsprogramme für Agrarprodukte wie Tee, Kaffee und Palmöl im Rahmen eines Konsultationsprozesses innerhalb der WTO. Die versprochenen Konsultationen fanden jedoch bislang nicht statt.

Ausblick auf die Verhandlungen in Hong Kong

Da mit Blick auf die Ministerkonferenz in Hongkong keine neuen Vorschläge zu erwarten sind, wird ein Kompromiß irgendwo zwischen den vorliegenden Forderungen bzw. Angeboten liegen. Aus der Perspektive der Ernährungssicherheit, der nachhaltigen ländlichen Entwicklung und der Existenz​sicherung der kleinbäuerlichen Produzenten kann daher die Bewertung nur negativ ausfallen. 

Insbesondere der Druck der G-20, der Cairns-Gruppe und der USA, einen weitreichenden Marktzu​gang zu gewährleisten, wird gravierende negative Konsequenzen für die Kleinbauern haben. Zudem ist angesichts der bekannten Widerstände zu erwarten, dass die Ausgestaltung von SP und SSM weiter verwässert wird. Gleichzeitig wird es gemäß den vorliegenden Vorschlägen keinen umfassenden Abbau von Dumping geben. Alles in allem, einmal mehr ein „worst case-Szenario“ in den Agrarver​handlungen.

Angesichts des Scheiterns der Verhandlungen der FIPS am 19. Oktober und der mangelnden Bereitschaft von EU und USA weitergehende Angebote vorzulegen, ist fragwürdig, ob es zu einer Einigung kommen kann. Zu groß sind bis jetzt die Unterschiede bei den inhaltlichen Positionen der US/Cairns/G-20 einerseits und der G-10/AKP und EU andererseits.

Ebenso haben die vier westafrikanischen Staaten am 19. Oktober deutlich gemacht, dass es bei ihnen außer der drängenden Lösung der Baumwollfrage kein Interesse an den Verhandlungen gäbe. Sie fordern (1) Notfallmaßnahmen bei internen und Exportsubventionen, (2) ein Ende aller Baumwoll​subventionen, (3) eine Kompensation der Baumwollproduzenten für die erheblichen Verluste und (4) eine Behandlung der Baumwollfrage außerhalb der Agrarverhandlungen. Insbesondere die Forderungen (2) und (4) haben ein erhebliches Dealbreakerpotential. Benin, Burkina Faso, Tschad und Mali haben bei der WTO beantragt, Baumwolle auf die Tagesordnung in Hongkong zu setzen.

Gleiches gilt für Bananen, wo Honduras den Tagesordnungspunkt beantragt hat. Ein Panel hatte am 27.Oktober den Kompromißvorschlag der EU für die neue Regelung des Bananenmarktregimes ab 1. Januar 2006 wider Erwarten abgelehnt. In der Uruguay-Runde hatten die lateinamerikanischen Exportländer mit Dole und Del Monte im Rücken das Übergangsregime nur deswegen gebilligt, weil ab Januar 2006 ein „tariff only“-System d.h. die Abschaffung des Quotensystems in Aussicht gestellt worden war. Der von der EU vorgeschlagene MFN Zoll von 176€ pro t wird aber noch als zu hoch von ihnen abgelehnt. In der Uruguay-Runde wären die Verhandlungen fast an den Bananen gescheitert.

Bei einem Blick auf die Gesamtverhandlungen und dem anvisierten „trade off“ zwischen einem „worst case“ ähnlichem Agrarpaket und den sich abzeichnenden weitgehenden Zugeständnissen bei der Liberalisierung bei Industriegütern und Dienstleistungen sind nicht erfolgreiche Verhandlungen in Hong Kong eher dazu angetan, einen Beitrag zur Entwicklung zu liefern, indem sie nämlich zumindest noch bestehende politische Spielräume nicht weiter einschränken.

� Für eine Darstellung der verschiedenen Verhandlungsgruppen, siehe nächste Seite.





